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Erwägungen

E. 2
Die Haft beginnt am 30. Dezember 2024, 08:00 Uhr. Sie wird in Anwen- dung von Art. 76
AIG für drei Monate bis zum 29. März 2025, 12:00 Uhr, angeordnet.

E. 2.1
Das MIKA begründet seine Haftanordnung damit, dass es den Gesuchsgegner aus der
Schweiz ausschaffen und mit der Haft den Vollzug sicherstellen wolle. Der Haftzweck ist
damit erstellt.

E. 2.2
Der Haftrichter hat sich im Rahmen der Prüfung, ob die Ausschaffungshaft rechtmässig ist,
Gewissheit darüber zu verschaffen, ob ein erstinstanzlicher Weg- oder
Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Lan- desverweisung
ausgesprochen wurde (Art. 76 Abs. 1 AIG). Mit Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 14.
März 2024 wurde der Ge- suchsgegner für sieben Jahre des Landes verwiesen. Das Urteil
ist am 14. März 2024 unangefochten in Rechtskraft erwachsen (MI-act. 381 ff.). Damit liegt
nicht nur eine erstinstanzliche, sondern auch eine rechtskräftige Landesverweisung vor.

E. 2.3
Gemäss Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft zu beenden, wenn sich erweist, dass der
Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün- den undurchführbar ist.
Es sind keine Anzeichen vorhanden, die an der Ausschaffungsmöglichkeit in tatsächlicher
oder rechtlicher Hinsicht Zweifel aufkommen lassen wür- den. 3.

E. 3
Eventuell sei die Haftentlassung mit Auflagen zu verbinden.

E. 3.1
Das MIKA stützt seine Haftanordnung auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Ver- bindung mit
Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG, wonach ein Haftgrund dann vorliegt,

- 6 - wenn eine ausländische Person trotz eines Einreiseverbots das Gebiet der Schweiz
betritt und nicht sofort weggewiesen werden kann. Auch wenn in Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG
von einem Einreiseverbot die Rede ist, kann dieser Gesetzesartikel auch auf die
Landesverweisung angewendet werden (vgl. Marc Busslinger/Peter Uebersax,
Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in:
Plädoyer 5/16, S. 108, wonach in Analogie zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur
altrechtlichen Lan- desverweisung davon auszugehen ist, dass auch die Missachtung der
Fernhaltewirkung einer neurechtlichen Landesverweisung den Haftgrund von Art. 75 Abs.



1 lit. c AIG erfüllt). Mit Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 14. März 2024 wurde der
Ge- suchsgegner für sieben Jahre des Landes verwiesen (MI-act. 381 ff.). Zu- dem wurde
der Gesuchsgegner mit Verfügung des SEM vom 10. März 2022 mit einem Einreiseverbot,
gültig bis zum 19. März 2026, belegt (MI- act. 141). Mit seiner Einreise und seinem
Aufenthalt in der Schweiz hat der Gesuchsgegner gegen die rechtskräftige
Landesverweisung und das gül- tige Einreiseverbot verstossen. Damit ist der Haftgrund von
Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG gegeben.

E. 3.2
Weiter stützt das MIKA seine Haftanordnung auf Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung
mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG, wonach ein Haftgrund gegeben ist, wenn eine ausländische
Person wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Gemäss Art. 10 Abs. 2 StGB sind
Verbrechen Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind. Der
Gesuchsgegner wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 14. März 2024 nach Art.
139 Ziff. 2 aStGB verurteilt, gemäss welchem der gewerbsmässige Diebstahl mit einer
Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft wird. Somit ist auch der Haftgrund von Art.
76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG gegeben.

E. 3.3
Ob auch der Haftgrund von Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG erfüllt ist kann offengelassen
werden, da bereits zwei Haftgründe erfüllt sind, womit sich eine detaillierte Prüfung dieses
Haftgrunds erübrigt.

E. 4
Bezüglich der Haftbedingungen liegen keine Beanstandungen vor (Proto- koll S. 3, act. 33).

E. 5
Es liegen auch keine Anzeichen dafür vor, dass das MIKA dem Beschleu- nigungsgebot
(Art. 76 Abs. 4 AIG) nicht ausreichend Beachtung geschenkt hätte.
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E. 6
Das MIKA ordnete die Ausschaffungshaft für drei Monate an. Nachdem der Vollzug der
Rückführung massgeblich vom Verhalten des Gesuchsgegners abhängig ist und es
diesbezüglich zu Verzögerungen kommen kann, ist die beantragte Haftdauer nicht zu
beanstanden. Im Übrigen ist festzuhalten, dass das MIKA bisher stets bemüht war,
Ausschaffungen so rasch wie möglich zu vollziehen. Sollte das MIKA entgegen seiner
bisherigen Ge- wohnheit das Beschleunigungsgebot verletzen, besteht die Möglichkeit, ein
Haftentlassungsgesuch zu stellen.

E. 7
Abschliessend stellt sich die Frage, ob die Haftanordnung deshalb nicht zu bestätigen sei,
weil sie im konkreten Fall gegen das Prinzip der Verhältnis- mässigkeit verstossen würde.
Eine mildere Massnahme zur Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung ist nicht
ersichtlich. Bezüglich der familiären Verhältnisse ergeben sich keine Anhaltspunkte,
welche gegen eine Haftan- ordnung sprechen würden. Der Gesuchsgegner macht auch nicht
geltend, er sei nicht hafterstehungsfähig. Insgesamt sind keinerlei Gründe ersicht- lich,
welche die angeordnete Haft als unverhältnismässig erscheinen lies- sen.



E. 8
Der Vertreter des Gesuchsgegners beantragt darüber hinaus, dem Ge- suchsgegner sei sein
eingezogener Führerausweis auszuhändigen (Proto- koll S. 4, act. 34). Inhalt des
vorliegenden Verfahrens bildet allein die Über- prüfung der angeordneten
Administrativhaft. Es ist unklar und wurde indes- sen auch nicht begründet, inwiefern
dieser Antrag in Zusammenhang zum relevanten Verfahrensgegenstand stehen soll. Auf den
unbegründeten An- trag ist demnach nicht weiter einzugehen. III. 1. Gemäss § 28 Abs. 1
EGAR ist das Verfahren betreffend Haftüberprüfung unentgeltlich. Demgemäss werden
keine Kosten erhoben. 2. Dem Gesuchsgegner ist gemäss § 27 Abs. 2 EGAR zwingend ein
amtlicher Rechtsvertreter zu bestellen, da der Gesuchsteller eine Haft für eine Dauer von
mehr als 30 Tagen anordnete. Der Vertreter des Gesuchsgegners wird aufgefordert, nach
Haftentlassung des Gesuchsgegners seine Kostennote einzureichen.

- 8 - IV. 1. Der Gesuchsgegner wird darauf hingewiesen, dass ein Haftentlassungsge- such
frühestens einen Monat nach Haftüberprüfung gestellt werden kann (Art. 80 Abs. 5 AIG)
und beim MIKA einzureichen ist (§ 15 Abs. 1 EGAR). 2. Soll die Haft gegebenenfalls
verlängert werden, ist nicht zwingend eine Ver- handlung mit Parteibefragung
durchzuführen (Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2009, S. 359
Erw. I/4.3 ff.). Im Rahmen der Befragung zwecks Gewährung des rechtlichen Gehörs hat
das MIKA dem Gesuchsgegner daher die Frage zu unterbreiten, ob er die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung wünscht und ob er in diesem Fall eine Prä- senzverhandlung
verlangt oder mit einer Skype-Verhandlung einverstan- den ist (Urteil des Bundesgerichts
2C_846/2021 vom 19. November 2021). Die Anordnung einer allfälligen Haftverlängerung
ist dem Verwaltungsge- richt spätestens acht Arbeitstage vor Ablauf der bewilligten Haft
einzu- reichen. 3. Der vorliegende Entscheid wurde den Parteien zusammen mit einer
kurzen Begründung anlässlich der heutigen Verhandlung mündlich eröffnet. Das Dispositiv
wurde den Parteien ausgehändigt. Der Einzelrichter erkennt:
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